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1.3 Erklärung zur Unternehmensführung 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat geben nachfolgend die Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung gemäß §§ 289f und 315d HGB ab. Die Erklärung zur Unternehmensführung bildet den 
Kern der Berichterstattung zur Corporate Governance (Grundsatz 22 des Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex, der Kodex 2020). Die Erklärung zur Unternehmensführung ist gemäß 
§§ 289f und 315d HGB Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts.1 Die von Zalando
gelebte Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste, auf langfristigen Er-
folg ausgerichtete Führung und Kontrolle des Unternehmens. Der Vorstand und der Aufsichts-
rat der ZALANDO SE legen größten Wert auf eine gute Unternehmensführung und orientieren
sich dabei an den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

1.3.1 Entsprechenserklärung 

Vorstand und Aufsichtsrat der ZALANDO SE haben zu den Empfehlungen der „Regierungskom-
mission Deutscher Corporate Governance Kodex“ gemäß § 161 AktG im Dezember 2020 fol-
gende Erklärung abgegeben, die auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht wurde:  

Vorstand und Aufsichtsrat der ZALANDO SE erklären, dass die ZALANDO SE den Empfehlun-
gen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung 
vom 7. Februar 2017, bekannt gemacht vom Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 24. April 2017 (nachfolgend der Kodex 
2017) seit der zuletzt im Dezember 2019 abgegebenen Entsprechenserklärung mit Ausnahme 
der nachstehend genannten Abweichungen entsprochen hat: 

― 1. Ziffer 3.8 Abs. 3: Der Kodex 2017 empfiehlt, für die Aufsichtsratsmitglieder einen 
Selbstbehalt im Rahmen der D&O-Versicherung zu vereinbaren. Die Gesellschaft ist der 
Auffassung, dass ein entsprechender Selbstbehalt nicht grundsätzlich dazu geeignet ist, 
die Leistung und das Verantwortungsbewusstsein der Aufsichtsratsmitglieder zu steigern. 
Zudem mindert er die Attraktivität der Aufsichtsratstätigkeit und damit auch die Chancen 
der Gesellschaft im Wettbewerb um qualifizierte Aufsichtsratskandidaten. 

― 2. Ziffer 4.2.1 S. 1: Der Kodex 2017 empfiehlt, dass der Vorstand einen Vorsitzenden oder 
Sprecher haben soll. Die drei langjährigen Mitglieder des Vorstands der ZALANDO SE (die 
Co-CEOs) haben bislang gleichberechtigt zusammengearbeitet, ohne dass eines der Vor-
standsmitglieder die Funktion des Vorsitzenden oder des Sprechers innehatte. Auch nach 
der Vergrößerung des Vorstands auf fünf Mitglieder in 2019 sieht der Aufsichtsrat keinen 
Anlass, etwas an dieser bewährten und erfolgreichen gleichberechtigten Zusammenarbeit 
zu ändern. 

― 3. Ziffer 4.2.3 Abs. 2 S. 6 und 7: Der Kodex 2017 empfiehlt, dass die Vergütung insge-
samt und hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen auf-
weisen soll, und die variablen Vergütungsteile auf anspruchsvolle, relevante Vergleichspa-
rameter bezogen sein sollen. 

1) Die Erklärungen zur Unternehmensführung gemäß §§ 289f und 315d HGB sind ungeprüfter Bestandteil des zusammengefassten
Lageberichts. 
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Die Höhe der Vergütung der drei Co-CEOs unterliegt einer betragsmäßigen Höchstgrenze, 
sowohl insgesamt als auch hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile. Ebenso unterlie-
gen die Vergütungskomponenten, die den beiden neuen Vorstandsmitgliedern gewährt 
werden, einer betragsmäßigen Höchstgrenze, sowohl hinsichtlich ihrer variablen Vergü-
tungsteile als auch insgesamt. Die beiden Vorstandsmitglieder, die beide bis zu ihrer Be-
stellung als neue Vorstandsmitglieder bei der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2019 
als Senior Vice Presidents beschäftigt waren (die neuen Vorstandsmitglieder), werden je-
doch auch weiterhin Optionen aus früheren Aktienoptions- oder virtuellen Aktienoptions-
programmen der Gesellschaft halten, die ihnen als Teil ihrer Vergütung für ihre frühere 
Tätigkeit gewährt wurden. Diese bestehenden Programme, die teilweise während ihrer 
Amtszeit als Vorstandsmitglied weiterlaufen und insofern als Teil ihrer Vergütung als Vor-
standsmitglieder angesehen werden, unterliegen jedoch keiner betragsmäßigen Höchst-
grenze. Da solche bestehenden Ansprüche aus früheren Programmen auf Grundlage des 
beizulegenden Zeitwerts nur einen kleinen Teil der Gesamtvergütung über die Vertrags-
laufzeit jedes der neuen Vorstandsmitglieder ausmachen und die Gesellschaft bei jedem 
dieser Programme bereits berechtigt ist, die Auszahlung anzupassen, um Auswirkungen 
außergewöhnlicher Entwicklungen zu beseitigen, hält es der Aufsichtsrat nicht für erfor-
derlich, auch für diese bestehenden Ansprüche rückwirkend eine betragsmäßige Höchst-
grenze einzuführen. Die betragsmäßige Höchstgrenze für den Gesamtbetrag der Vergü-
tung der beiden neuen Vorstandsmitglieder gilt daher nicht für ihre bestehenden Ansprü-
che aus früheren Programmen, was zu einer entsprechenden Abweichung von  
Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 6 des Kodex 2017 führt.  

Der Empfehlung des Kodex 2017 zur Anwendung anspruchsvoller, relevanter Vergleichs-
parameter wird in Form eines entsprechenden Leistungskriteriums hinsichtlich der den 
drei Co-CEOs als variable Vergütung gewährten Optionen für ihre am 1. Dezember 2018 
beginnende Amtszeit entsprochen. Ihr wird auch in Bezug auf die einem der beiden neuen 
Vorstandsmitglieder als neue variable Vergütung gewährten Optionen entsprochen. Wäh-
rend jedoch 50 % der dem anderen neuen Vorstandsmitglied als neue variable Vergütung 
gewährten Optionen einem ähnlichen Leistungskriterium unterliegen, werden die restli-
chen 50 % dieser Optionen unabhängig davon, inwieweit dieses Leistungskriterium er-
füllt ist, ausübbar (vorbehaltlich ihrer vorherigen Unverfallbarkeit und des Ablaufs der je-
weiligen Wartezeit). Daher wird für den letzten Teil der diesem neuen Vorstandsmitglied 
gewährten Optionen eine Abweichung von Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 7 des Kodex 2017 er-
klärt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auch der letzte Teil die (positive und ne-
gative) Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft widerspiegelt, hält der Aufsichtsrat 
die Risikoverteilung dieser Optionen insgesamt immer noch für angemessen. 
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Vorstand und Aufsichtsrat der ZALANDO SE erklären, dass die ZALANDO SE den Empfehlun-
gen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung 
vom 16. Dezember 2019, bekannt gemacht vom Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 20. März 2020 (nachfolgend der 
Kodex 2020) mit folgender Ausnahme entspricht und auch in Zukunft entsprechen wird:  

Die Empfehlungen zur Vergütung des Vorstands in Abschnitt G.I des Kodex 2020 stehen in  
engem Zusammenhang mit den Änderungen des Aktiengesetzes im Rahmen des Gesetzes zur 
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II). Die Gesellschaft macht von den  
darin vorgesehenen Übergangsregelungen Gebrauch und wird der ordentlichen Hauptver- 
sammlung 2021 ein neues Vergütungssystem für den Vorstand auf Basis der neuen Empfehl- 
ungen in Abschnitt G.I des Kodex 2020 zur Billigung vorlegen. 

1.3.2 Corporate Governance 

Die Corporate Governance von Zalando wird durch die geltenden Gesetze, die Empfehlungen 
des Deutschen Corporate Governance Kodex sowie durch interne (Konzern-)Richtlinien und 
Geschäftsordnungen bestimmt. Zalandos Streben nach Nachhaltigkeit ist ein integraler Be-
standteil seiner Corporate Governance. Weitere Informationen zu der Nachhaltigkeitsstrategie 
und den Nachhaltigkeitsaktivitäten von Zalando finden sich in unserem Nachhaltigkeitsbe-
richt, welcher auch auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht ist. 

Unser Ethikkodex ist auf der Unternehmenswebseite abrufbar und wurde den Mitarbeiter*in-
nen in zahlreichen Sprachen zur Verfügung gestellt. Er formuliert Erwartungen und enthält 
Leitlinien dazu, wie Zalando Geschäfte tätigen möchte, und stellt die Grundlage für sämtliche 
Konzernrichtlinien (Group Policies) dar. Im ersten Quartal 2020 wurde der Ethikkodex aktuali-
siert und die neue Version dem gesamten Zalando-Konzern zur Verfügung gestellt. Damit be-
tonte Zalando erneut die Wichtigkeit ethischen Verhaltens.  

Gemäß dem Ethikkodex sind sämtliche Mitarbeiter*innen unter anderem dazu verpflichtet, das 
Gesetz und unsere Konzernrichtlinien (Group Policies) zu beachten, worunter unter anderem 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, kartellrechtliche Vorschriften, Datenschutzstan-
dards, Compliance-Bestimmungen zum Insiderrecht sowie steuerliche Vorschriften fallen. Der 
Ethikkodex ist in vier Themenblöcke unterteilt: Gemeinsam sind wir stark, Wir sind aufs We-
sentliche fokussiert, Wir sind verantwortlich und Wir halten uns an die Gesetze. Die Förderung 
einer Kultur der offenen Aussprache, im Rahmen derer Mitarbeiter*innen sich aktiv einbringen 
und Bedenken äußern oder Compliance-Verstöße melden können, stellt einen wesentlichen 
Teil der Kultur von Zalando dar. Diese Erwartungshaltung wird ergänzt durch das Verspre-
chen, all diejenigen, die in gutem Glauben einen Vorfall melden, vor negativen Konsequenzen 
zu schützen.  

Unser Verhaltenskodex für Geschäftspartner, welcher auch auf der Unternehmenswebsite ver-
öffentlicht ist, legt die Mindeststandards fest, an die sich Geschäftspartner, die für uns Waren 
produzieren oder Dienstleistungen erbringen, halten müssen. Im Hinblick auf ein sicheres und 
gerechtes Arbeitsumfeld müssen alle Geschäftspartner diese Standards anerkennen und sich 
zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz und Erhalt der Umwelt 
verpflichten. Aus dem Verhaltenskodex geht klar hervor, dass Zalando keinerlei Form von  
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Korruption – insbesondere auch Erpressung, Betrug oder Bestechungen – akzeptiert. Von  
Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie sich an geltende nationale und internationale  
Vorschriften halten. Zudem müssen sie angemessene Richtlinien zur Bekämpfung von Beste-
chung und Korruption einführen und an alle Geschäftsbereiche kommunizieren. Zalando führt 
für bestimmte Gruppen von Geschäftspartnern2 oder bei Hinweisen auf potenzielle Compli-
ance-Risiken eine Geschäftspartnerprüfung durch (Sanktionslistenscreening, Abgleich mit der 
Compliance Datenbank sowie Überprüfung negativer Berichterstattung, im Falle von Auffällig-
keiten gefolgt von einer detaillierten Überprüfung durch das Team Compliance & Business 
Ethics).  

Zalando verfügt über ein konzernweites Compliance & Business Ethics-Team, das Compli-
ance-Risiken aus Verstößen gegen Gesetze, Konzernrichtlinien und ethische Geschäftsstan-
dards überwacht, steuert, dokumentiert und berichtet. Das Compliance-Managementsystem 
von Zalando umfasst das Richtlinienmanagement, eine Helpdesk-Funktion für Fragen, das 
Whistleblowing-Management (falls erforderlich einschließlich interner Untersuchungen), Ge-
schäftspartnerprüfungen, Compliance-bezogene Schulungen und die Überprüfung bestimmter 
Spesenabrechnungen. Im Berichtszeitraum kam das Compliance & Business Ethics-Team den 
Empfehlungen der externen Prüfung aus dem Jahr 2019 zur weiteren Verbesserung des Com-
pliance-Managementsystems der ZALANDO SE nach.  

Alle betroffenen Mitarbeiter*innen werden im Hinblick auf Compliance bei Zalando, unseren 
Ethikkodex, Verhaltenskodex und Konzernrichtlinien, einschließlich Richtlinien zur Korrupti-
onsbekämpfung, z. B. unsere Konzernrichtlinie über Zuwendungen, Geschenke, Veranstaltun-
gen und Ausgaben geschult. Verpflichtende Compliance-Schulungen werden für Führungsmit-
arbeiter*innen als Präsenzveranstaltung und für Mitarbeiter*innen ohne Führungsverantwor-
tung in der Regel als E-Learnings durchgeführt. Die E-Learnings sind verpflichtend für alle Mit-
arbeiter*innen, die eine Zalando-E-Mail-Adresse haben (mit Ausnahme definierter Rollen mit 
geringen Compliance-Risiken in der Logistik und den Stores). Mitarbeiter*innen an anderen 
Standorten als Berlin nehmen ebenfalls an Präsenzschulungen anstelle von E-Learnings teil, 
um den persönlichen Kontakt zum zentralen Compliance & Business Ethics-Team zu fördern. 
Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie wurden Präsenzformate während des Be-
richtszeitraums per Videochat durchgeführt, was ohne erkennbare Einschränkungen für die 
Trainer*innen und Teilnehmenden verlief. 

Im Berichtszeitraum wurden 43 Compliance Basics-Präsenzschulungen durchgeführt (2019: 
41). Seit März wurden die Schulungen aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation per Video-
Chat durchgeführt. Daneben absolvierten 4.116 Mitarbeiter*innen das Compliance Basics-E-
Learning (2019: 4.263), davon waren 2.277 Mitarbeiter*innen der ZALANDO SE  
(2019: 2.164). Jeder verpflichtenden Schulung folgt alle zwei Jahre eine verpflichtende Auffri-
schung. Die Mitarbeiter*innen erhalten eine automatische Erinnerung zur Erfüllung ihrer Trai-
ningsverpflichtung. Erfüllen Mitarbeiter*innen ihre Pflichten nicht, wird der*die jeweilige Vor-
gesetzte informiert und regelmäßig erinnert, bis die Schulung abgeschlossen wurde.  

2) Entsprechend der Warengruppen: Logistikdienstleistungen, externe Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement, 
Verpackung und Verbrauchsmaterial sowie direkte Geschäftspartner in der Beschaffung für Eigenmarken und im Overstock Management.
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Der Ethikkodex verpflichtet zudem jede*n Mitarbeiter*in dazu, die in unseren internen Richtli-
nien, Grundsätzen und Verfahren festgelegten Datenschutzstandards einzuhalten. Der Schutz 
personenbezogener Daten und die gesetzmäßige Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser 
Daten sind für Zalando von grundlegender Bedeutung, da sie wesentlich für unsere Kund*in-
nen und deren Vertrauen in unsere Produkte und Dienstleistungen sind. Das Vertrauen unserer 
Kund*innen ist die Grundlage für eine langfristige Kund*innenbeziehung. Zalando gewährleis-
tet regelmäßige Datenschutzschulungen für Mitarbeiter*innen und hat Datenschutzgrund-
sätze entwickelt, die Bewusstsein und Leitlinien für eine datenschutzkonforme Ausgestaltung 
und Führung des Geschäfts schaffen. Zalando stellt seinen Mitarbeiter*innen eine speziell da-
für vorgesehene Online-Ressource zur Verfügung, die Leitlinien zum Umgang mit  
Mitarbeiter*innendaten enthält und darlegt, welche Rechte Mitarbeiter*innen hinsichtlich ihrer 
mit Zalando geteilten personenbezogenen Daten haben. Spezifische Datenschutzfunktionen 
unterstützen sämtliche Geschäftsbereiche mittels Leitlinien und Standards, um sicherzustel-
len, dass im gesamten Unternehmen und in den Konzerngesellschaften angemessene Schutz-
maßnahmen bestehen. Zalando unterliegt europäischen und nationalen Datenschutzvorschrif-
ten, und verfolgt Änderungen der rechtlichen Anforderungen genau. 

Zur Vereinfachung der Meldung potenzieller Compliance-Verstöße an das Compliance & Busi-
ness Ethics-Team stehen verschiedene Kommunikationskanäle zur Verfügung. Verstöße kön-
nen unter anderem in mehreren Sprachen und auf Wunsch anonym über ein Whistleblowing-
Tool eines Drittanbieters gemeldet werden. Der anonyme und geschützte Meldekanal steht so-
wohl Mitarbeiter*innen als auch Dritten zur Verfügung. Alle eingehenden Meldungen werden 
vom Compliance & Business Ethics-Team untersucht; schwerwiegende (potenzielle) Compli-
ance-Verstöße werden dabei zusätzlich von einem Compliance Panel bearbeitet. Informatio-
nen zu aufgedeckten Compliance-Verstößen, wichtige Aktualisierungen von Verfahren oder 
Richtlinien sowie Schulungsteilnahmequoten werden mindestens vierteljährlich dem Vorstand 
und dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats berichtet.  

Das Risikomanagement-Team schafft die für Entscheidungsträger*innen notwendige Transpa-
renz bezüglich Risiken und Chancen, pflegt die Risiko- und Chancenkultur und sorgt für ein 
gemeinsames Verständnis von Risiken und Chancen innerhalb des Unternehmens. Der Risiko- 
und Chancenmanagementansatz ist darauf ausgelegt, durch ein standardisiertes Verfahren 
zur Identifizierung, Bewertung, Überwachung, Dokumentation und Berichterstattung von  
strategischen, operativen und finanziellen Risiken und Chancen sowie von Compliance-Risi-
ken die Entscheidungsfindung durch konsistente, vergleichbare und transparente Informatio-
nen zu unterstützen. Zur Unterstützung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und  
Rechnungslegung sowie der Verlässlichkeit der finanziellen Berichterstattung besteht ein 
rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem, das sowohl präventive und überwa-
chende als auch aufdeckende Maßnahmen umfasst. Weitere Informationen dazu finden sich 
im Risiko- und Chancenbericht. Das Compliance & Business Ethics-Team und das Risikoma-
nagement-Team arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Rechtsabteilung und der In-
ternen Revision in einem funktionsübergreifenden Ansatz eng zusammen. 

Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für das ordnungsgemäße Funktionieren des  
Risiko- und Compliance-Managementsystems sowie des internen Kontrollsystems, dessen 
Wirksamkeit wiederum der Aufsichtsrat überwacht. 
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1.3.3 Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat 

Arbeitsweise des Vorstands 
Der Vorstand leitet die Geschäfte der Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er ist dabei an 
das Unternehmensinteresse gebunden und der Steigerung des nachhaltigen Unternehmens-
werts verpflichtet. Die fünf Vorstandsmitglieder Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter, 
Jim Freeman und David Schröder führen das Unternehmen partnerschaftlich und sind als 
gleichberechtigte Mitglieder des Vorstands für die Unternehmensstrategie und deren tägliche 
Umsetzung verantwortlich. Sie arbeiten kollegial zusammen und unterrichten sich gegenseitig 
laufend über wichtige Maßnahmen und Vorgänge in ihren Verantwortungsbereichen. 

Der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt diese regel-
mäßig mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre Umsetzung. Er führt die Geschäfte der Ge-
sellschaft unter Anwendung der Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftslei-
tung. Der Vorstand arbeitet mit den anderen Organen der Gesellschaft und der Vertretung der 
Arbeitnehmer*innen kollegial und vertrauensvoll zum Wohle des Unternehmens zusammen. 

Die Zusammenarbeit und Zuständigkeiten der Vorstandsmitglieder sind durch eine Geschäfts-
ordnung geregelt, die der Aufsichtsrat festgelegt hat. Jedes Vorstandsmitglied führt den ihm 
zugewiesenen Geschäftsbereich in eigener Verantwortung. Die Führung aller Geschäftsberei-
che ist einheitlich auf die durch den Vorstand festgelegten Ziele ausgerichtet.  

Sitzungen des Vorstands finden regelmäßig, in der Regel wöchentlich, statt. Der Vorstand 
steht mit der Vorsitzenden des Aufsichtsrats regelmäßig, üblicherweise wöchentlich, in Kon-
takt, unterrichtet sie über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft und anderer 
Konzernunternehmen und berät mit ihr die Strategie, Planung, Geschäftsentwicklung und das 
Risikomanagement des Unternehmens. Bei wichtigen Anlässen und bei geschäftlichen Ange-
legenheiten, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie die Leitung des Unter-
nehmens von Bedeutung sein können, informiert der Vorstand die Vorsitzende des Aufsichts-
rats unverzüglich. 

Jedes Vorstandsmitglied muss Interessenskonflikte unverzüglich gegenüber dem Aufsichtsrat 
offenlegen. Alle Geschäfte zwischen der Gesellschaft oder Konzernunternehmen einerseits 
und den Vorstandsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen oder Unternehmungen 
andererseits haben den bei Geschäften mit fremden Dritten maßgeblichen Standards zu ent-
sprechen, und wesentliche Geschäfte bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.  

Zusammensetzung des Vorstands 
Jedes Mitglied des Vorstands muss über das Wissen, die Fertigkeiten und die berufliche Erfah-
rung verfügen, die für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben und Zuständigkeiten 
erforderlich sind. Während Qualifikation und die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens 
im Hinblick auf die Zusammensetzung des Vorstands die entscheidenden Kriterien sind, be-
tont der Aufsichtsrat die Bedeutung von Vielfalt.  

Für den Aufsichtsrat bedeutet Vielfalt in Bezug auf den Vorstand eine Kombination individuel-
ler Identitäten und Erfahrungen. Zu diesen Identitäten und Erfahrungen gehören Geschlecht, 
Nationalität, ethnische Herkunft, Lebenserfahrung und Hintergrund (beispielsweise sozialer 
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oder akademischer Hintergrund). Der Aufsichtsrat strebt an, dabei möglichst angemessen die 
verschiedenen Kernkompetenzbereiche des Geschäftsmodells zu berücksichtigen. Zudem be-
rücksichtigt der Aufsichtsrat insbesondere die folgenden Aspekte: 

― Der Vorstand als Ganzes sollte über angemessene Führungserfahrung verfügen. 
― Der Vorstand als Ganzes sollte, nach Möglichkeit, über Kenntnisse und ausgewogene Er-

fahrung auf der Grundlage verschiedener Schulungen und beruflicher Hintergründe, ins-
besondere in den Bereichen Mode, Technologie und E-Commerce, sowie über internatio-
nale Erfahrung verfügen. 

― Der Vorstand als Ganzes sollte, nach Möglichkeit, über langjährige Erfahrung in den Be-
reichen Strategie, Finanzen und Personalführung verfügen. 

― Der Aufsichtsrat strebt eine ausgewogene Geschlechtervertretung im Vorstand an. Der 
Aufsichtsrat hat eine bis 2023 zu erreichende Zielgröße gemäß § 111 Abs. 5 AktG festge-
legt (siehe Abschnitt 1.3.4).  

― Vorstandsmitglieder sollten bei ihrer Wahl nicht älter als 65 Jahre sein. 

Der Aufsichtsrat arbeitet mit dem Vorstand zusammen, um eine langfristige Nachfolgeplanung 
für die Zusammensetzung des Vorstands sicherzustellen. Zalando beabsichtigt, die Positionen 
im Vorstand überwiegend mit unternehmensinternen Kandidat*innen zu besetzen. Der Auf-
sichtsrat steht in ständigem Kontakt mit dem Vorstand und verfolgt die Entwicklungen des Se-
nior Managements, um geeignete Kandidat*innen für die Besetzung von Positionen im Vor-
stand zu identifizieren.  

Die Mitglieder des Vorstandes der ZALANDO SE nehmen keine Mandate in gesetzlich zu bil-
denden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen in 
Deutschland oder im Ausland zusätzlich wahr.  

Arbeitsweise des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand regelmäßig bei der Leitung des Unterneh-
mens. Er wird in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einge-
bunden. Er arbeitet zum Wohle des Unternehmens eng und vertrauensvoll mit den übrigen Or-
ganen der Gesellschaft, insbesondere dem Vorstand, zusammen. Der Aufsichtsrat der 
ZALANDO SE besteht aus neun Mitgliedern, darunter drei Arbeitnehmervertreter*innen. 

Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, die auf der Webseite der Gesell-
schaft veröffentlicht wurde3. Sie regelt die Arbeitsweise und Aufgabenteilung des Aufsichts-
rats und seiner Ausschüsse. Der Aufsichtsrat hält mindestens eine Sitzung im Kalenderviertel-
jahr ab. Weitere Sitzungen werden einberufen, wenn dies erforderlich ist. Der Aufsichtsrat 
überprüft regelmäßig die Wirksamkeit  der Erfüllung seiner eigenen Tätigkeiten und der Tätig-
keiten seiner Ausschüsse. Zu diesem Zweck beantworten die Mitglieder des Aufsichtsrats zu 
Beginn jedes Jahres einen umfangreichen Fragebogen zur Wirksamkeit der Arbeit des Auf-
sichtsrats und seiner Ausschüsse. Die Ergebnisse der Selbstbeurteilung werden im ersten 
Meeting des Jahres besprochen, und einschlägige Empfehlungen und Feedback werden zu 
gegebener Zeit umgesetzt. Gegenstand der Selbstbeurteilung sind neben vom Aufsichtsrat 
festzulegenden qualitativen Kriterien insbesondere die Verfahrensabläufe im Aufsichtsrat so-
wie die rechtzeitige und inhaltlich angemessene Informationsversorgung des Aufsichtsrats. 

3) https://corporate.zalando.com/de/unternehmen/der-aufsichtsrat

https://corporate.zalando.com/de/unternehmen/der-aufsichtsrat
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Genauere Erläuterungen zu dieser Selbstbeurteilung im Berichtszeitraum finden sich im Be-
richt des Aufsichtsrats. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat dem Aufsichtsrat Interessenkonflikte 
offenzulegen, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratungs- oder Organfunktion bei 
Kund*innen, Lieferant*innen, Kreditgeber*innen, Kreditnehmer*innen oder sonstigen Dritten 
entstehen können. Bei wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikten in 
der Person eines Aufsichtsratsmitglieds soll das betreffende Aufsichtsratsmitglied sein Amt 
niederlegen. 

Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungsausschuss, einen Vergütungsausschuss und einen  
Nominierungsausschuss errichtet. Diese Ausschüsse bestehen jeweils aus mindestens drei 
Mitgliedern. 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat der ZALANDO SE hat sich Ziele für seine Zusammensetzung gesetzt. Er 
strebt eine Aufstellung an, welche die besonderen Bedürfnisse der Gesellschaft berücksichtigt 
und sicherstellt, dass der Vorstand in kompetenter und qualifizierter Weise überwacht, beauf-
sichtigt und beraten wird. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats muss über das Wissen, die Fertig-
keiten und die berufliche Erfahrung verfügen, die für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner*ih-
rer Aufgaben und Zuständigkeiten erforderlich sind, und muss sicherstellen, dass er*sie genü-
gend Zeit für die Erfüllung seiner*ihrer Aufgaben hat. Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats 
als Ganzes umfasst Branchenkenntnisse (insbesondere in den Bereichen Mode, Technologie 
und Commerce), Finanzkenntnisse sowie Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Aufsicht, 
Innovation und Nachhaltigkeit. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Kompetenzprofil des Auf-
sichtsrats um die Nachhaltigkeitskompetenz erweitert, um das Bekenntnis des Aufsichtsrats 
zu unterstreichen, die Haltung des Unternehmens zu Nachhaltigkeitsthemen und die Umset-
zung der do.More Strategie 2023 als wesentlichen Bestandteil der Zalando Strategie zu unter-
stützen. Die Aufsichtsratsmitglieder müssen als Gruppe mit dem Sektor, in dem die Gesell-
schaft tätig ist, vertraut sein.  

Es sollen höchstens zwei ehemalige Vorstandsmitglieder Mitglied im Aufsichtsrat sein. Außer-
dem sollen die Aufsichtsratsmitglieder weder die Bestellung in Gremien wichtiger Wettbewer-
ber der Gesellschaft noch Beratungstätigkeiten für diese annehmen.  

Auch wenn die Qualifikation nach wie vor das entscheidende Kriterium für die Zusammenset-
zung des Aufsichtsrats ist, ist der Aufsichtsrat bestrebt, den internationalen Charakter, die 
verschiedenen Kernkompetenzbereiche des Geschäftsmodells sowie das Kompetenzprofil des 
Aufsichtsrats angemessen zu berücksichtigen und zugleich auf Diversität zu achten, insbeson-
dere im Hinblick auf Berufserfahrung und Know-how. Um dem internationalen Charakter der 
Gesellschaft Rechnung zu tragen, sollte der Aufsichtsrat grundsätzlich mindestens zwei inter-
nationale Mitglieder haben. Die Aufsichtsratsmitglieder sollten bei ihrer Wahl nicht älter als 70 
Jahre sein.  
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Der Aufsichtsrat strebt eine ausgewogene Geschlechtervertretung im Aufsichtsrat an. Der 
Aufsichtsrat hat eine bis 2023 zu erreichende Zielgröße gemäß § 111 Abs. 5 AktG festgelegt 
(siehe Abschnitt 1.3.4).  

Darüber hinaus sollen gemäß Empfehlung C.7 des Kodex 2020 mindestens vier Vertreter*in-
nen der Anteilseigner*innen im Aufsichtsrat unabhängig von der Gesellschaft und deren Vor-
stand und gemäß Empfehlung C.9 des Kodex 2020 mindestens zwei Vertreter*innen der An-
teilseigner*innen unabhängig von einem*r ggf. beherrschenden Anteilseigner*in sein. Kandi-
dat*innen, die mit einem erhöhten Maß an Interessenkonflikten konfrontiert sein könnten, soll-
ten der Hauptversammlung nicht zur Wahl vorgeschlagen werden. Die übliche Begrenzung der 
Dauer der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft beträgt zwölf Jahre. Der Aufsichts-
rat ist davon überzeugt, dass eine derartige Zusammensetzung die unabhängige und effizi-
ente Beratung und Beaufsichtigung des Vorstands sicherstellt. 

Bei seinen Vorschlägen an die Hauptversammlung im Hinblick auf die Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern berücksichtigt der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats die oben erläuterten 
Ziele zu seiner Zusammensetzung. 

Die durch den Aufsichtsrat gesetzten Ziele zur Zusammensetzung wurden bei der Aufstellung 
des Aufsichtsrats der ZALANDO SE im Geschäftsjahr 2020 vollumfassend erfüllt. Das erfor-
derliche Know-how ist im Aufsichtsrat vertreten, das Kompetenzprofil wurde ausgefüllt und 
die Ziele des Diversitätskonzepts wurden erreicht. 
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Die nachfolgende Übersicht stellt das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats sowie die Unabhän-
gigkeit der Vertreter*innen der Anteilseigner*innen im Aufsichtsrat dar. 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

Name des 
Aufsichtsratsmit-
glieds Nationalität Beruf 

Kompetenzprofil 

Unabhän-
gigkeit    

Bran-
chen-

kenntnis  Finanzen  Strategie  Aufsicht  
Innova-

tion  
Nachhal-

tigkeit  

Cristina Stenbeck  Schwedisch  Unternehmerin, Investorin 
und Mitglied in Verwal-
tungsräten 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kelly Bennet  Kanadisch  Aufsichtsrat und 
Executive Advisor ✓ ✓ ✓ ✓

Jennifer Hyman  US-Amerika-
nisch 

 Chief Executive Officer 
und Mitbegründerin der 
Rent the Runway, Inc. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jørgen Madsen 
Lindemann 

 Dänisch  Investor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Anders Holch 
Povlsen 

 Dänisch  Chief Executive Officer 
der Bestseller A/S ✓ ✓ ✓ ✓

Mariella 
Röhm-Kottmann 

 Deutsch  Senior Vice President, 
Head of Corporate 
Accounting der ZF 
Friedrichshafen AG 

✓ ✓ ✓ ✓

Matti Ahtiainen  Finnisch  Mitarbeiter der Zalando 
Finland Oy (Technology 
Controlling) 

✓ ✓ * 

Jade Buddenberg  Deutsch  Mitarbeiterin der 
ZALANDO SE 
(Sustainability & 
Business Development) 

✓ ✓ ✓ ✓ * 

Anika Mangelmann  Deutsch  Mitarbeiterin der 
ZALANDO SE 
(Project Manager    
People & Organisation) 

✓ * 

*) In Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex berücksichtigt der Aufsichtsrat grundsätzlich nicht die Unabhän-
gigkeit der Vertreter*innen der Arbeitnehmer*innen. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt sämtliche aktuellen Mandate in gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen, welche von Mit-
gliedern des Aufsichtsrats der ZALANDO SE in Deutschland und im Ausland zusätzlich wahr-
genommen werden. 
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Aktuelle und vergangene Mandate des Aufsichtsrats 

Name des 
Aufsichtsratsmitglieds  

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder  
vergleichbaren inländischen oder ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen 

Matti Ahtiainen  – 

Kelly Bennett 
(stellvertretender Vorsitzender) 

 Ancestry.com, USA 
(Aufsichtsrat) 

Anthony Brew 
(Mitglied bis 23. Juni 2020) 

 – 

Jennifer Hyman  The Estée Lauder Companies Inc., USA 
(Verwaltungsrat) 

Mariella Röhm-Kottmann  ZF Services Espana, S.L., Spanien 
(Verwaltungsrat) 

 Compagnie Financière de ZF SAS, Frankreich 
(Aufsichtsrat, Vorsitz) 

Jørgen Madsen Lindemann*  Turtle Entertainment GmbH, Deutschland 
(Beirat bis September 2020) 

Anika Mangelmann  – 

Jade Buddenberg  – 

Anders Holch Povlsen**  Intervare A/S 25169158, Dänemark 
(Verwaltungsrat, Vorsitz) 

 Nemlig.com A/S, Dänemark 
(Verwaltungsrat, Vorsitz) 

 J.Lindeberg AB 556533-7085, Schweden
(Verwaltungsrat)

 J.Lindeberg IP HK Limited, Hongkong
(Verwaltungsrat)

 J.Lindeberg Holding (Singapore) Pte. Ltd., Singapur
(Verwaltungsrat)

 Foundation Conservation Carpathia (FCC), Rumänien 
(Verwaltungsrat) 

*) Herr Lindemann war darüber hinaus bis September 2020 Mitglied im Verwaltungsrat bei diversen weiteren ausländischen konzerninternen 
Gesellschaften der Modern TimeGroup MTG-Gruppe. 

**) Herr Povlsen ist darüber hinaus Mitglied im Verwaltungsrat bei diversen weiteren ausländischen konzerninternen Gesellschaften der 
Bestseller-Gruppe sowie bei ausländischen Gesellschaften mit Familienbezug. 
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Aktuelle und vergangene Mandate des Aufsichtsrats 
   

Name des 
Aufsichtsratsmitglieds  

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder  
vergleichbaren inländischen oder ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen 

Alexander Samwer 
(Mitglied bis 23. Juni 2020) 

 – 

Konrad Schäfers 
(Mitglied bis 23. Juni 2020) 

 – 

Beate Siert 
(Mitglied bis 23. Juni 2020) 

 – 

Cristina Stenbeck 
(Vorsitzende) 

 Spotify Technology S.A., Luxemburg 
(Verwaltungsrat) 

  Verdere S.à. r.l., Luxemburg 
(Verwaltungsrat) 

  Camshaft S.à. r.l., Luxemburg 
(Verwaltungsrat) 

  Ameriana S.à r.l., Luxemburg 
(Verwaltungsrat seit August 2020) 

  GoEuro Corp. (firmiert unter der Marke Omio), 
Delaware, USA 
(Verwaltungsrat bis September 2020) 

  Björkö Gård AB, Schweden 
(Verwaltungsrat bis Oktober 2020) 

  Ameriana AB, Schweden 
(Verwaltungsrat bis Dezember 2020) 

  Three Daughters S.à r.l., Luxemburg 
(Verwaltungsrat bis Dezember 2020) 

  CS Stiftelse för Nästa Generation, Schweden 
(Verwaltungsrat bis November 2020) 

  Camsten AB, Schweden 
(Verwaltungsrat bis Dezember 2020) 

  Camshaft Skog AB., Schweden 
(Veraltungsrat bis Dezember 2020) 

  Äggsjöns Vildmark AB, Schweden 
(Verwaltungsrat bis Dezember 2020) 

  House of Kraft AB, Schweden 
(Verwaltungsrat bis Dezember 2020) 

   

 

  



1 Unternehmen 2 Zusammengefasster 
Lagebericht 3 Konzernabschluss 4 Weitere Informationen  

und Service 27 
 

 

ZALANDO SE GESCHÄFTSBERICHT 2020  

Prüfungsausschuss 
Der Prüfungsausschuss bereitet u. a. die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats zur 
Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses und der Billigung des Konzernabschlusses, 
zum Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands und zum Vorschlag des Aufsichtsrats an 
die Hauptversammlung über die Bestellung des Abschlussprüfers vor. Der Prüfungsausschuss 
(i) behandelt darüber hinaus Fragen der Rechnungslegung, (ii) überprüft und erörtert die Fi-
nanzberichte, (iii) genehmigt prüfungsfremde Leistungen des Abschlussprüfers, (iv) beurteilt 
die Qualität der Prüfungen, (v) überwacht die Wirksamkeit des internen Risikomanagement- 
und Kontrollsystems und des internen Revisionssystems und (vi) behandelt Fragen der Compli-
ance und überwacht die Abschlussprüfung. Der Prüfungsausschuss erörtert darüber hinaus 
die Prüfungsberichte mit dem Abschlussprüfer sowie dessen Feststellungen und gibt insoweit 
Empfehlungen an den Aufsichtsrat.  

Mitglieder des Prüfungsausschusses 
 

Mariella Röhm-Kottmann (Vorsitzende) 

Matti Ahtiainen (seit 23. Juni 2020) 

Kelly Bennett 

Jørgen Madsen Lindemann  

Konrad Schäfers (bis 23. Juni 2020) 
 

    

Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Mariella Röhm-Kottmann, verfügt über den gemäß 
§ 100 Abs. 5 AktG erforderlichen Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung oder 
Abschlussprüfung. Mariella Röhm-Kottmann ist unabhängiges, die Anteilseigner*innen vertre-
tendes Mitglied des Aufsichtsrats. 

Vergütungsausschuss 
Der Vergütungsausschuss befasst sich insbesondere mit dem Vergütungssystem der Gesell-
schaft und seiner Weiterentwicklung sowie mit der Höhe und der Angemessenheit der Vor-
standsvergütung, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, und gibt dem Aufsichtsrat ent-
sprechende Empfehlungen für seine Entscheidungsfindung. 

Mitglieder des Vergütungsausschusses 
 

Jørgen Madsen Lindemann (Vorsitzender) 

Kelly Bennett (seit 23. Juni 2020) 

Jennifer Hyman (seit 23. Juni 2020) 

Anika Mangelmann (seit 23. Juni 2020) 

Alexander Samwer (bis 23. Juni 2020) 

Cristina Stenbeck (bis 23. Juni 2020) 

Beate Siert (bis 23. Juni 2020) 
 

    

Der Vorsitzende des Vergütungsausschusses, Jørgen Madsen Lindemann, ist ein unabhängi-
ges, die Anteilseigner*innen vertretendes Mitglied des Aufsichtsrats. 
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Nominierungsausschuss 
Der Nominierungsausschuss ist ausschließlich mit Vertreter*innen der Anteilseigner*innen be-
setzt. Der Nominierungsausschuss erstellt die Vorschläge des Aufsichtsrats für die Hauptver-
sammlung hinsichtlich der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern. Er berücksichtigt dabei die kon-
kreten Ziele des Aufsichtsrats zu seiner Zusammensetzung. Auf Grundlage eines Zielprofils 
erstellt der Nominierungsausschuss eine Auswahlliste der verfügbaren Kandidat*innen, mit 
denen er strukturierte Interviews durchführt und darin auch erörtert, ob den betreffenden Kan-
didat*innen ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die Pflichten eines Aufsichtsratsmit-
glieds mit der gebotenen Sorgfalt zu erfüllen. Der Nominierungsausschuss empfiehlt daraufhin 
dem Aufsichtsrat eine*n Kandidat*in zur Billigung mit einer Erläuterung seiner Empfehlung. 

Mitglieder des Nominierungsausschusses 
 

Cristina Stenbeck (Vorsitzende) 

Jørgen Madsen Lindemann  

Anders Holch Povlsen 
 

    

1.3.4 Zielgröße der Frauenbeteiligung im Aufsichtsrat, im Vorstand und 
in den Führungsebenen unterhalb des Vorstands gemäß 
§§ 76 Abs. 4 und 111 Abs. 5 AktG 

Zalando legt unternehmensweit hohen Wert auf Inklusion und Vielfalt und ist überzeugt, dass 
nur eine vielfältige und integrative Kultur sicherstellt, dass wir die besten Talente anwerben 
und unseren Kund*innen gerecht werden können. Für weitere Einzelheiten zur Diversitäts- 
und Inklusionsstrategie von Zalando verweisen wir auf den ersten Diversitäts- und Inklusions-
bericht, der auf unserer Unternehmenswebseite abrufbar ist.4 

Zalando strebt eine ausgewogenere Geschlechtervertretung im Aufsichtsrat, im Vorstand und 
in den vier Führungsebenen unterhalb des Vorstands an. Eine ausgewogene Vertretung ist de-
finiert als 40/60/*-Korridor, d. h., Zalando strebt im Aufsichtsrat, im Vorstand und in den vier 
Führungsebenen unterhalb des Vorstands einen Frauen- und Männeranteil zwischen 40 % 
und 60 % an. Der * steht ausdrücklich für nicht-binäre Geschlechter, und Zalando hat sich 
verpflichtet, nicht-binäre Kandidat*innen aktiv einzubeziehen. 

  

 
4) https://corporate.zalando.com/de/diversitaet-inklusion 

https://corporate.zalando.com/de/diversitaet-inklusion
https://corporate.zalando.com/de/diversitaet-inklusion
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Die Zielgröße der Frauenbeteiligung im Aufsichtsrat, im Vorstand und in den zwei Führungs-
ebenen unterhalb des Vorstands gemäß §§ 76 Abs. 4 und 111 Abs. 5 AktG und darüber hinaus 
für die dritte und vierte Führungsebene unterhalb des Vorstands wurde folgendermaßen fest-
gelegt: 

― mindestens 40 % Frauen und mindestens 40 % Männer für den Aufsichtsrat,  
― mindestens 40 % Frauen und mindestens 40 % Männer für den Vorstand, 
― mindestens 40 % Frauen und mindestens 40 % Männer für die ersten vier Führungsebe-

nen unterhalb des Vorstands. 

Als Frist für die Erfüllung dieser Ziele hat Zalando jeweils den 31. Dezember 2023 festgelegt. 

Zum 31. Dezember 2020 beträgt der Frauenanteil im Aufsichtsrat 56 %, im Vorstand 0 %, in 
der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands 30 % und in der zweiten Führungsebene 
unterhalb des Vorstands 22 %. 

1.3.5 Übernahmerechtliche Angaben nach den §§ 289a Abs. 1, 
315a Abs. 1 HGB und erläuternder Bericht5 

Nachfolgend sind die nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB erforderlichen Angaben aufge-
führt und erläutert. 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 
Im Hinblick auf die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals wird auf die Anhangangabe 
20 Eigenkapital unter Punkt 3.5 in den Erläuterungen zur Konzerngesamtergebnisrechnung 
und -bilanz verwiesen. 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von  
Aktien betreffen 
Die ZALANDO SE hielt zum Ende des Berichtsjahres 2.125.734 eigene Aktien, aus denen ihr 
gemäß § 71b AktG keine Rechte zustehen. 

Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten 
Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 hielten Kinnevik AB, Anders Holch Povlsen und Baillie 
Gifford & Co. indirekt je eine Beteiligung am Kapital der ZALANDO SE, die die Schwelle von 
10 % der Stimmrechte überschritten hat. Informationen zur Höhe der vorstehend genannten 
Beteiligungen an der Gesellschaft können dem Kapitel 1.4 Die Zalando-Aktie – das Börsenjahr 
2020 entnommen werden. 

  

 
5) Die übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sind Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts und 

bilden zugleich einen Teil der Erklärung zur Unternehmensführung mit der Entsprechenserklärung. 
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Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die 
Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung 
der Satzung 
Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands auf der Grundlage der Art. 9 Abs. 1, Art. 
39 Abs. 2 und Art. 46 SE-Verordnung, §§ 84, 85 AktG und § 7 Abs. 4 der Satzung für eine 
Amtszeit von höchstens fünf Jahren. Wiederbestellungen sind zulässig. Der Aufsichtsrat ist 
berechtigt, die Bestellung eines Vorstandsmitglieds aus wichtigem Grund zu widerrufen (siehe 
Art. 9 Abs. 1, Art. 39 Abs. 2 SE-Verordnung, § 84 AktG für nähere Informationen). Gemäß § 7 
der Satzung besteht der Vorstand aus einer oder mehreren Personen. Die Anzahl der Vor-
standsmitglieder wird vom Aufsichtsrat bestimmt. 

Änderungen der Satzung beschließt die Hauptversammlung. Soweit dem keine zwingenden 
gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, ist gemäß § 20 Abs. 2 der Satzung für Änderun-
gen der Satzung eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen oder, sofern 
mindestens die Hälfte des Aktienkapitals vertreten ist, eine einfache Mehrheit der gültigen ab-
gegebenen Stimmen erforderlich. 

Nach § 12 Abs. 5 der Satzung ist der Aufsichtsrat ermächtigt, Änderungen der Satzung zu be-
schließen, die nur die Fassung betreffen. Gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist der Aufsichtsrat 
befugt, die Fassung der Satzung anzupassen, um einer Erhöhung des Grundkapitals aus ge-
nehmigtem Kapital oder dem Ablauf des Ermächtigungszeitraums Rechnung zu tragen. 

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft in der Zeit bis zum 22. Juni 2025 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 
100.266.384 EUR durch Ausgabe von bis zu 100.266.384 neuen auf den*die Inhaber*in lau-
tenden Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2020). Den Aktionär*innen ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionär*innen in den in 
der Ermächtigung erläuterten Fällen auszuschließen. Die insgesamt aufgrund der Ermächti-
gung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien dürfen weder zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch zum Zeitpunkt ihrer Ausübung 20 % des Grund-
kapitals überschreiten. Die vorgenannte 20 %-Grenze umfasst (i) unter Bezugsrechtsaus-
schluss veräußerte eigene Aktien sowie (ii) Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibun-
gen mit Wandlungs- und / oder Optionsrechten bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 
23. Juni 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionär*innen ausgegeben worden
sind. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten
der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 8.817.500 EUR durch die Ausgabe von bis zu 
8.817.500 neuen auf den*die Inhaber*in lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Ka-
pital 2013). Das Bedingte Kapital 2013 ist ausschließlich zur Erfüllung der Bezugsrechte zu 
verwenden, die den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft in Verbindung mit dem Aktienopti-
onsprogramm 2013 gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Dezember 2013, 
geändert durch die Hauptversammlungen am 3. Juni 2014, 11. Juli 2014 und 23. Juni 2020, 
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gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Be-
zugsrechte gemäß dem Aktienoptionsprogramm 2013 ausgegeben wurden und werden, die 
Inhaber*innen der Bezugsrechte ihre Rechte ausüben und die Gesellschaft keine eigenen Ak-
tien zur Erfüllung der Bezugsrechte verwendet. Die Gewährung und Erfüllung von Bezugs-
rechten gegenüber den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft obliegt ausschließlich dem Auf-
sichtsrat. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 3.442.394 EUR durch die Ausgabe von bis zu 
3.442.394 neuen auf den*die Inhaber*in lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2014). Das Bedingte Kapital 2014 ist ausschließlich zur Erfüllung der Bezugsrechte zu 
verwenden, die Arbeitnehmer*innen der Gesellschaft sowie Mitgliedern der Führungsgremien 
und Arbeitnehmer*innen von verbundenen Unternehmen der Gesellschaft im Sinne von 
§§ 15 ff. AktG in Verbindung mit dem Aktienoptionsprogramm 2014 gemäß dem Beschluss der 
Hauptversammlung vom 3. Juni 2014, geändert durch die Hauptversammlung am 11. Juli 2014 
und 23. Juni 2020, gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, als die Bezugsrechte gemäß dem Aktienoptionsprogramm 2014 ausgegeben wurden 
und werden, die Inhaber*innen der Bezugsrechte ihre Rechte ausüben und die Gesellschaft 
keine eigenen Aktien zur Erfüllung der Bezugsrechte verwendet. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 3.340.236 EUR gegen Bar- bzw. Sacheinla-
gen durch die Ausgabe von bis zu 3.340.236 neuen auf den*die Inhaber*in lautenden Stück-
aktien mit einem Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR zur Erfüllung der Bezugsrechte auf Ak-
tien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Das Bedingte Kapital 2016 
dient lediglich der einmaligen oder mehrmaligen Erfüllung von gemäß Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31. Mai 2016, teilweise als Komponente von Wertsteigerungsrechten, bis zum 
30. Mai 2021 gewährten Bezugsrechten. Die neuen Aktien sind entweder gegen eine Barzah-
lung in Höhe des niedrigsten Ausgabepreises im Sinne des § 9 Abs. 1 AktG zu beziehen oder 
gegen eine Einbringung der Vergütungsansprüche der Teilnehmer*innen gemäß den ihnen ge-
währten Wertsteigerungsrechten, die gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 
31. Mai 2016 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
als Bezugsrechte oder Wertsteigerungsrechte mit Bezugsrechten gemäß Beschluss der 
Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 ausgegeben wurden oder werden, die Inhaber*innen 
von Bezugsrechten ihre Rechte ausüben und die Gesellschaft keine eigenen Aktien oder Bar-
zahlungen zur Erfüllung der Bezugsrechte gewährt. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 1.522.269 EUR gegen Bar- bzw. Sacheinlagen 
durch die Ausgabe von bis zu 1.522.269 neuen auf den*die Inhaber*in lautenden Stückaktien 
mit einem Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR zur Erfüllung der Bezugsrechte auf Aktien der 
Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Das Bedingte Kapital 2019 ist aus-
schließlich zur Erfüllung der Bezugsrechte zu verwenden, die dem Vorstand der ZALANDO SE 
in Verbindung mit dem Long Term Incentive 2018 gemäß dem unter Tagesordnungspunkt 7 
gefassten Beschluss der Hauptversammlung am 22. Mai 2019 gewährt wurden. Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber*innen der gewährten Bezugs-
rechte ihre Rechte, Aktien der ZALANDO SE zu beziehen, ausüben und die Gesellschaft keine 
eigenen Aktien oder Barzahlungen zur Erfüllung der Bezugsrechte gewährt. Die neuen Aktien 
aus dem bedingten Kapital werden zum Mindestausgabebetrag gemäß § 9 Abs. 1 AktG ausge-
geben.  
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Das Grundkapital ist um bis zu 75.199.787 EUR durch die Ausgabe von bis zu 75.199.787 
neuen auf den*die Inhaber*in lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber*innen / Gläubi-
ger*innen von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen oder einer Kombination aus 
diesen Instrumenten, die gemäß der in der Hauptversammlung am 23. Juni 2020 unter Tages-
ordnungspunkt 11b) beschlossenen Ermächtigung in der Zeit bis zum 22. Juni 2025 von der 
Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft ausgegeben 
werden und die ein Wandlungs- oder Optionsrecht auf neue auf den*die Inhaber*in lautende 
Stückaktien der Gesellschaft gewähren oder eine Wandlungs- oder Optionspflicht oder eine 
Option vorsehen, die den*die Emittent*in zur Lieferung von Aktien berechtigt, soweit sie ge-
gen Bareinlagen ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden jeweils zum Wandlungs- bzw. 
Optionspreis ausgegeben, der gemäß dem zuvor genannten Ermächtigungsbeschluss festge-
legt wird. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Wandlungs- oder 
Optionsrechte ausgeübt werden, Wandlungs- oder Optionspflichten erfüllt werden oder eine 
Option, die den*die Emittent*in zur Lieferung von Aktien berechtigt, ausgeübt wird und die Er-
füllung nicht auf sonstige Weise erfolgt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit der Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest-
zulegen. 

Die neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2013, dem Bedingten Kapital 2014, dem Beding-
ten Kapital 2016, dem Bedingten Kapital 2019 und dem Bedingten Kapital 2020 nehmen ab 
Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. Ungeachtet des-
sen nehmen die neuen Aktien ab Beginn des dem Geschäftsjahr ihrer Entstehung vorangehen-
den Geschäftsjahres am Gewinn teil, wenn die Hauptversammlung noch keinen Beschluss 
über die Verwendung des Bilanzgewinns des dem Geschäftsjahr ihrer Entstehung vorange-
henden Geschäftsjahres gefasst hat. 

Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 22. Juni 2025 eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck 
bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals 
oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung be-
stehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit ande-
ren eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den  
§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals ent-
fallen. In Ergänzung dazu ist der Vorstand ermächtigt, bis zum 22. Juni 2025 eigene Aktien 
durch Einsatz von Derivaten zu erwerben. Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Derivaten sind 
dabei auf Aktien in einem Umfang von höchstens 5 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. Wegen der jeweiligen 
Einzelheiten der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird auf die Beschlussvorschläge 
von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 der Hauptversammlung 
der Gesellschaft vom 23. Juni 2020 verwiesen, die am 15. Mai 2020 im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht worden sind. 



1 Unternehmen 2 Zusammengefasster 
Lagebericht 3 Konzernabschluss 4 Weitere Informationen 

und Service 33 

ZALANDO SE GESCHÄFTSBERICHT 2020 

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines 
Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder 
Arbeitnehmer*innen getroffen sind 
Das Aktienoptionsprogramm SOP 2013, das Long Term Incentive LTI 2018 und das Long Term 
Incentive LTI 2019 sehen eine Ablösungsmöglichkeit von den Aktienoptionsrechten des Vor-
stands im Falle eines Change-of-Control-Ereignisses vor. Der Aufsichtsrat und der Vorstand 
sind berechtigt, die Aufhebung der ausstehenden erdienten Optionen gegen eine Zahlung 
durch die Gesellschaft zu verlangen. Zum Zeitpunkt eines Kontrollwechsels noch nicht er-
diente Optionen des LTI 2018 und des LTI 2019 können nach Ermessen des Aufsichtsrats 
durch ein neues, wirtschaftlich gleichwertiges Programm ersetzt werden. 

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung 
eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen 
Die wesentlichen Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels stehen, be-
treffen die revolvierende Kreditfazilität, die Wandelanleihen und verschiedene Reverse-Facto-
ring-Verträge. Für den Fall eines Kontrollwechsels sehen diese für den*die Kreditgeber*in das 
Recht zur Kündigung und vorzeitigen Fälligstellung der Rückzahlung bzw. für Factoring-An-
bieter*innen das Recht zur Kündigung oder Neuverhandlung der Vertragskonditionen vor. Für 
den Fall eines Kontrollwechsels ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, alle oder einzelne seiner 
Schuldverschreibungen, die noch nicht gewandelt oder zurückgezahlt wurden, fällig zu stel-
len. Wenn ein Anleihegläubiger die Schuldverschreibungen kündigt, hat die Emittentin die 
Schuldverschreibungen an dem Kontrollerwerbsstichtag zurückzuzahlen. 




